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Kostenverordnung Bau (BauKostV)

Inkrafttreten: 01.10.2009

Zuletzt geandert durch: zuletzt geandert durch Geschaftsverteilung des Senats vom
02.09.2025 (Brem.GBI. S. 674)

Fundstelle: Brem.GBI. 2002, 463

Gliederungsnummer: 203-c-7

Aufgrund des § 3 Abs. 1 und des 8§ 3 Abs. 2 des Bremisehen Gebuhren- und
Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBI. S; 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel

1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBI. S: 211) geandert worden ist, verordnet der
Senat mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses:

81
Kosten

Von den Behdrden der Bauverwaltung.des. Landes und der Gemeinden werden Kosten
(Verwaltungsgebuhren, Benutzungsgebihren, Auslagen) nach dem als Anlage 1
beigefligten Kostenverzeichnis‘erhoben. Es gilt auch fur andere Behdrden des Landes und
der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchfiihren und keine
andere Rechtsvorschrift Anwendung findet.

§2
Berechnung von Gebiihren nach den Baukosten

(1) Die Baukosten sind fir die in der Anlage 2 genannten Gebaude nach deren Brutto-
Rauminhalt, vervielfaltigt mit dem jeweils angegebenen Baukostenwert je Kubikmeter
Brutto-Rauminhalt zu errechnen. Der Brutto-Rauminhalt fir die in der Anlage 2 genannten
Gebaude bestimmt sich nach der DIN 277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987, mit der Maf3gabe,
dass der nicht ausgebaute Dachraum eines Dachgeschosses nur mit 1/3 seines
Rauminhaltes anzurechnen ist. Die Baukostenwerte der Anlage 2 basieren auf der
Indexzahl 100 fur das Jahr 2005. Ab 1. Oktober eines jeden Jahres sind diese
Baukostenwerte mit der vom Statistischen Bundesamt flir das jeweils vergangene Jahr
bekannt gemachten Preisindexzahl einschlie3lich Mehrwertsteuer (Deutschland) fur den
Neubau von Wohngebauden insgesamt zu vervielfaltigen und auf volle Euro zu runden.
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Die Preisindexzahl des Statistischen Bundesamtes wird jeweils von der obersten
Bauordnungsbehdrde bekannt gemacht.

(2) Fur die nicht in der Anlage 2 genannten Gebaude und fur sonstige bauliche Anlagen
sind die Kosten zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt der Entscheidung fur die Herstellung
aller bis zur Schlussabnahme fertigzustellenden Arbeiten und Lieferungen einschlief3lich
Grundungen- und Ingenieurleistungen sowie fur etwaige Eigenleistungen erforderlich sind.
Fur Eigenleistungen ist der Kostenbetrag anzusetzen, der fUr eine entsprechende
Unternehmerleistung aufzubringen ware. Die Baukosten konnen auf der Grundlage der
vom Antragsteller vorzulegenden nachprifbaren Berechnung des Rauminhalts gem. DIN
277 Teil 1, Ausgabe Juni 1987 ermittelt werden. Bei der Errechnung der Baukosten ist die
DIN 276, Ausgabe Juni 1993

Kostengruppe 300: Bauwerk - Baukonstruktion

Kostengruppe 400: Bauwerk - Technische Anlagen

Kostengruppe 500 (ohne 510): AuRenanlagen

Kostengruppe 730: Baunebenkosten (Architekten- und Ingenieurleistungen,
Sachverstéandige)

einschlie3lich Mehrwertsteuer zugrunde zu legen.

(3) In den Fallen des Absatzes 2 kann die Bauordnungsbehérde fur die Ermittlung der
Gebluihren die Baukosten unter Berticksichtigung ortsublicher Preise schatzen, wenn die
Baukosten nicht nachgewiesen werden. Dieser Nachweis kann auch noch bis zur
Unanfechtbarkeit eines Gebihrenbescheides geflihrt werden.

(4) Die DIN-Normen, aufdie.in den Abséatzen 1 und 2 verwiesen wird, sind im Beuth-
Verlag-GmbH, Berlin, erschienen und beim Deutschen Patentamt in Minchen archivmalRig
gesichert niedergelegt.

) §3
Ubergangsvorschrift

Fur Amtshandlungen, die bereits vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung begonnen,
aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebuhren nach dem bisher geltenden
Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor
Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen
wurde.
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§4

Verordnungserméachtigung an den Senator fiir Bau, Umwelt und Verkehr

Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann diese Verordnung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputation flir Bau &ndern

1. zur Anpassung von Kostentatbestdnden oder Kostensatzen an die
Kostenentwicklung,

2. zur Anpassung als Folge von neuen oder gednderten Untersuchungsmethoden oder
technischen Anforderungen.

8§85
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 3. September 2002

Der Senat
Anlage 1

(zu 81)

Inhaltsverzeichnis Kostenverzeichnis Bau

Tarifziffer
10

100

101

102

103
104
105

11
12

Rechtsgebiet

Bauordnung und Stadtplanung
Gesetzliches Vorkaufsrecht
Bauordnung

Bauprodukte und Bauarten,
Anerkennung von Prif-, Zertifizierungs-
und Uberwachungsstellen, Erteilung
von Typengenehmigungen,
Anerkennung von Prifingenieuren,
Sachverstandigen und Pruf stellen
Baulicher Zivilschutz

Offentliche Bauten

Prifung der Nachweise der
Standsicherheit, des Schall-, Warme-
und Brandschutzes

Stadtplanung
Telekommunikationslinien
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14

15

16

17

18

19
Tarifziffer
10

100
100.00

101

101.00

101.01

Enteignungsrecht und
Entschadigungsrecht
StraBenrecht
Wohnungswesen
Stadtebauférderungsrecht
Verkehr
Sonstige Gebiihren
Gebihrentatbestand
Bauordnung und Stadtplanung
Gesetzliches Vorkaufsrecht
Zeugnis Uber das Nichtbestehen bzw.
die Nichtausibung des gesetzlichen
Vorkaufrechts nach § 28 Absatz 1 Satz
3 BauGB
Bauordnung
Anmerkung fur alle nachfolgenden
Verfahren, soweit keine abweichende
Regelung getroffen wurde:
Wird ein Antrag auf Vornahme einer
Amtshandlung zuriickgenommen oder
erledigt er sich auf andere Weise,
nachdem mit der sachlichen
Bearbeitung begonnen; die
Amtshandlung aber noch nicht beendet
ist, oder wird ein Antrag aus anderen
Grinden als.wegen Unzustandigkeit

abgelehnt, oder wird eine Amtshandlung

zurickgenommen oder widerrufen, so
ermaldigt sich die vorgesehene Gebihr
um ein'Viertel; sie kann bis zu einem
Viertel der vorgesehenen Gebihr
ermafigt werden; (vgl. 8 9 GebBeitrG).
Genehmigung zur Errichtung oder

Anderung einer baulichen Anlage fiir
Wohnzwecke einschl. zugehériger

Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen

nach § 64 Absatz 1 BremLBO
Genehmigung zur Errichtung oder

Anderung einer baulichen Anlage
einschl. zugehdoriger Stellplatze,

Gebihr in Euro

28-

6 v.T. der Baukosten
mindestens 81,-

9,5 v.T. der Baukosten
mindestens 105,-

Seite 4 von 64


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-GebBeitrGBRpP9
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-landesbauordnung-vom-29-mai-2024-232736?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauOBR2024pP64

101.02

101.03

Tarifziffer

101.03.00

101.03.01

101.03.02

101.03.04.00

Garagen und Nebenanlagen fur alle
nicht unter 101.00 genannten Zwecke
nach 8§ 64 Absatz 1 BremLBO

Prifung und Uberwachung einer nach
anderen gesetzlichen Vorschriften zu
genehmigenden baulichen Anlage,
wenn diese Genehmigung die
Baugenehmigung einschlief3t
Vereinfachtes Verfahren nach 8 67
BremLBO

Gebihrentatbestand

Anmerkungen zu 101.00 bis 101.03:
Bei einer baulichen Anlage, die z.T. dem
unter 101.00 und z.T. dem unter 101.01
aufgefuhrten Zweck dient (gemischt
genutzte Anlage), wird die Gebuhr
getrennt nach 101.00 und 101.01
berechnet, wenn von der Anlage
mindestens 25 v.H. des umbauten
Raumes unterschiedlich nach 101.00
und 101.01 genutzt werden.

Wird von einer Genehmigung nicht
Gebrauch gemacht, sowerden auf
Antrag 15 v.H: der Gebuhren erstattet,
soweit die Mindestgehihr nicht
unterschritten wirdaWird nur zum Teil
Gebrauch gemaght, ist fir den nicht
ausgenutzten Teil entsprechend zu
verfahren.

Die nach 101.00 bis 101.03 zu
erhebenden Gebuhren sind auch dann
zu erheben, wenn ohne vorherigen
Bauantrag errichtete Bauwerke auf ihre
Zulassigkeit nachgepruft werden.

Fur mehrere gleiche Gebaude oder
andere bauliche Anlagen auf einem
Baugrundsttick oder auf benachbarten
Baugrundsticken ermaRigen sich die
Gebuhren nach Ziffer 101.00 bis Ziffer
101.02, soweit die Mindestgebihren

9,5 v.T. der Baukosten
mindestens 105,-

4 5 v.T. der Baukosten
mindestens 64,-
Gebiihr in Euro

bis zum 3-fachen der
Gebuhren nach 101.00 bis

101.03
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nicht unterschritten werden, fur die
zweite und jede weitere bauliche Anlage
auf die Halfte, wenn die Bauantrage
gleichzeitig zur Prifung vorgelegt
werden. Die Ermafigung ist auf alle
Bauantrage umzulegen.

101.03.04.01 Erstreckt sich die Genehmigung eines
Vorhabens (z.B. bei
Windenergieanlagen) auf Maschinen,
weil diese fur die baurechtliche Prifung
(z.B. Statik) relevant sind, so wird bei
der GeblUhrenberechnung fur das
Gesamtvorhaben der Kostenanteil fur
die Maschinen nur mit 50 v.H.
zugrundegelegt. Erstreckt sich die
Genehmigung auf mehrere gleiche
Maschinen, so sind die Kosten der
weiteren Maschinen mit je 25,v.H..in
Anschlag zu bringen. Diese Regelung
ist nur bei gleichzeitiger Genehmigung
solcher Anlagen anzuwenden.

101.03.05 Genehmigung zur Anderung der 103- bis 2 500-
Nutzungsart einer bestehenden,
genehmigtenaulichen Anlage je nach
Umfang des'Prifaufwandes

101.03.05.00 Anmerkung.zu 102.03.05:

Die Gebuhr nach,101.00 bis 101.03 ist
zusatzlich zu.erheben, wenn Baukosten
anfallen. Aul3erdem gilt 101.03.01
entsprechend.

101.04 Genehmigung eines Nachtrages fir ein
genehmigtes und noch nicht
abgeschlossenes Bauvorhaben

101.04.00 Erweiterungen und Ergdnzungen zu Gebuhr nach 101.00 bis
genehmigten Bauvorhaben fur die 101.03
zusatzlich genehmigten Bauteile je nach
Art des Bauvorhabens

101.04.00.00 Anmerkung zu 101.04.00: Wie
Anmerkung 101.03.01.
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101.04.01 Anderung von genehmigten 6 v.H. bis 12 v.H. der
Bauvorhaben Gebuhr fur die
ursprungliche
Genehmigung nach
101.00 bis 101.03 und
101.04.00 mindestens 43-
101.04.01.00 Anmerkung zu 101.04.01:

Falls sich aul3erdem die Baukosten
erhohen, ist die Gebuhr nach 101.00 bis
101.03 zusatzlich zu erheben. Die
Anmerkung 101.03.01 gilt sinngemaln.
101.05 Erteilung einer Teilbaugenehmigung 50 v.H. der Gebuhr nach
101.00;,101.01 und
101:03 bezogen auf den
genehmigten Teil
101.05.00 Anmerkung zu 101.05:
Wie Anmerkungen 101.03.01.

Tarifziffer Gebihrentatbestand Gebiihr in Euro

101.06 Genehmigung zur Anbringung oder 4,5 v.H. der Herstellungs-
Anderung von Anlagen der und Anbringungskosten
Aul3enwerbung mindestens 53,-

101.06.00 Anmerkung zu 101.06:
Bei einer Nachtragsbhaugenehmigung
gilt 101.04 sinngemal. Die
Anmerkungen 101.03.01 gelten

sinngemal:
101.07 Genehmigung zum Abbruch von 4,5 v.T. der Abbruchkosten
baulichen Anlagen oder Teilen davon mindestens 53,-

101.07.00 Anmerkung zu 101.07:

Wie Anmerkungen 101.03.01 und
101.03.02.

101.08 Erteilung eines Vorbescheides nach § 69,- bis 2 500-
69 BremLBO je nach Anzahl und Art der
gepriften Einzelfragen und nach
Umfang der Amteranhdérung

101.08.00 Die Gebdihr fur die Erteilung eines
Vorbescheides oder dessen
Verlangerung kann unter
Bertcksichtigung eines geringeren
Prufungsaufwandes im
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101.09

101.09.00

101.10

101.11

101.12

101.13

101.14

101.15

Baugenehmigungsverfahren bis zu 50
v.H. auf die Baugenehmigungsgebihr
angerechnet werden, soweit die

Mindestgebdihr nicht unterschritten wird.

Verlangerung der Gultigkeit einer
Genehmigung oder eines Bescheides
nach 101.00, 101.01, 101.03, 101.05,
101.06, 101.07 und 101.08

Anmerkung zu 101.09:

101.03.01 gilt mit Ausnahme der
Verlangerung einer Genehmigung bzw.
eines Bescheides nach 101.06 und
101.08 sinngemal.

Richtet sich ein Rechtsbehelf eines
Dritten gegen eine Mal3nahme im
baurechtlichen
Genehmigungsverfahren; soist als
Berechnungsgrundlage nach § 8
BremGebBeitrG die.Geblhr nach
101.08 einzusetzen.

Erteilung einer
Ausfuhrungsgenehmigung fir fliegende
Bauten

Prifung des
Standsicherheitsnachweises fir
fliegende Bauten

Verlangerung der Gultigkeit einer
Ausfuhrungsgenehmigung fur fliegende
Bauten

Gebrauchsabnahme fir fliegende
Bauten

Anmerkung zur Berechnung von
Gebuihren und zur Ermittlung der den
Gebuhrenberechnungen
zugrundezulegenden Baukosten

12 v.H. der Gebuhr nach
101.00, 101.01, 101.03,
101.05, 101.06, 101.07
oder 101.08, mindestens
53,-, jedoch nicht hdher
als die Gebuhr fur die
Genehmigung selbst,
deren Glltigkeit verlangert
wird

6 v.T. der
Herstellungskosten
mindestens 53,-
8,5 v.T. der
Herstellungskosten
mindestens 43,-
43,- bis 494,-

8,- bis 300,-
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101.15.00

101.16

101.16.00

101.16.00.00

101.16.00.01
Tarifziffer
101.16.01

101.16.02

101.16.03

101.16.03.00

101.16.03.01

101.16.04

101.16.05

101.16.06

Ist die Gebuhr nach Bau-, Herstellungs-,
Anbringungs- oder Abbruchkosten zu
berechnen, so wird jedes angefangene
Tausend bzw. jedes angefangene
Hundert der Kosten voll gerechnet.
Erteilung von Befreiungen von
zwingenden baurechtlichen
Vorschriften

Bebauung von nicht bebaubaren
Flachen oder Uber das zulassige Malf3
der baulichen Nutzung hinaus je gm in
allen Geschossen

Bebauung von nicht bebaubaren
Flachen durch Pkw-Stellplatze je
Stellplatz

durch Lkw-Stellplatze je Stellplatz
Gebihrentatbestand

Nichteinhaltung der erforderlichen
Abstandflache je gm bebauter
Abstandflache

Anmerkung zu 101.16.00 und
101.16.01:

Bebauung bis zu 1 m Hohe tber
Gelande

Abweichungven der Zahl der
Vollgeschosse

Uberschreitung der Zahl der
Vollgeschosse je gm zusatzlich
gewonnener Geschossflache
Unterschreitung der zwingend
festgesetzten Zahl der Vollgeschosse
Uberschreitung der Grundflachenzahl je
gm

Anmerkungen zu 101.16.01, 101.16.03
und 101.16.04:

Die Gebuhren sind ggf. zuséatzlich zu
der Gebuhr nach 101.16.00 zu erheben.
Uberschreitung der Baumassenzahl je
gm

11,-

79,-

158,-
Gebihr in Euro
11,-

gebuhrenfrei

11,-

gebuhrenfrei

20,-
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101.16.07

101.16.08

101.16.09

101.16.10

101.16.11

101.16.11.00

101.16.11.01

101.16.12

101.16.14

101.16.15

101.16.16

101.16.17

101.16.17.00
101.16.17.01

Zurucktreten hinter Baulinien je gm in
allen Geschossen

Uberschreitung der zulassigen Lange
von Gebaudegruppen (ohne
Beriicksichtigung der Geschosszahl) je
m Lange

Unterschreitung der
Mindestgrundsttickgrol3e fiur jedes
angefangene Prozent

Uberschreitung der zul. Gebaudehohe
an der Stral3en- oder Hofseite je 50 cm
Hohe auf je 1 m Frontlange
Unterschreitung der vorgeschriebenen
lichten Raumhothe

in Geschossen, die nicht als
Vollgeschosse gelten und in
Vollgeschossen bei Einfamilienh@usern
in Vollgeschossen bei sonstigen
Gebéauden

Einrichtung von Wohnungen im Keller-
oder Dachgeschoss, soweit diese nicht
ohne Weiteres oder ausnahmsweise
zugelassen sind je gm (ohne
Abstellraum)

Befreiung von.den Vorschriften fur
Treppen und Treppenraume je
Geschoss

Befreiung von den Vorschriften Gber die
zulassige Art.der baulichen Nutzungen
fur jeden gm Gesamtflache (einschl.
Nebenraume, Flure, Gange usw.)
Fehlende Flache vor Garagenrampen je
Zufahrt

Anmerkungen zu 101.16.00 bis
101.16.16:

Die Mindestgebuhr betragt je Befreiung
Angefangene Einheiten von
Bemessungsgrundlagen sind voll zu
rechnen.

11,-

41,-

18,-

12,-

113,-

29,-

27,-

58,-
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101.16.18

101.16.18.00

101.16.19

101.16.19.00

101.16.20

Tarifziffer
101.17

101.17.00

Fur im Vorstehenden nicht aufgefihrte
Befreiungen
Anmerkung zu 101.16.18:

Die fur die Berechnung der Gebuhren
maf3gebenden Bemessungsgrundlagen
beziehen sich auf den Umfang der
Abweichung von den baurechtlichen
Vorschriften.

Anmerkungen zu 101.16.00 bis
101.16.18:

Die Gebuhrentatbestande sind
sinngemal anzuwenden, soweit in den
baurechtlichen Vorschriften der
Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven noch weitere Begriffe
verwendet werden, die inhaltlich'mit den
hier verwendeten Begriffen
Ubereinstimmen.

Wird von einem erteilten Dispens nicht
Gebrauch gemacht, so werden auf
Antrag 60 v.H. der Gebuhren erstattet,
soweit die MindestgebUhr nicht
unterschritten wird. Wird nur zum Teil
Gebrauch gemachtjist fur den nicht
ausgenutzten Teil.entsprechend zu
verfahren.

Gebiihrentatbestand

Erteilung von Ausnahmen von nicht
zwingenden baurechtlichen
Vorschriften

Bebauung oder Uberbauung von
Flachen tber das Mal3 des ohne
weiteres Zulassigen hinaus - siehe
beispielsweise § 21 der Bauordnung fir
die Stadt Bremen und das Landgebiet
(BOBrem) vom 21. Oktober 1906, § 23
der Verordnung Uber die bauliche
Nutzung der Grundstiicke

58,- bis 2 800,-

Gebiihr in Euro

11,-
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101.17.00.00

101.17.00.01

101,17.01

101.17.02

101.17.03

101.17.04

101.17.05

101.17.06

101.17.08

101.17.09
101.17.09.00
101.17.09.01
101.17.12
101.17.13

101.17.14

101.17.16
101.17.16.00

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) -
je gm in allen Geschossen

Bebauung von nicht bebaubaren
Flachen durch Pkw-Stellplatze je
Stellplatz

durch Lkw-Stellplatze je Stellplatz
Abweichungen von Baulinien oder
H&auserlinien, soweit sie keine Befreiung
darstellen

Zulassung von Abstandsflachen in der
geschlossenen Bauweise

Ausnahme fur Treppenrdume,
notwendige Flure und Gange nach §836
und 37 BremLBO je Treppenraum
Ausnahmen fur Aufzige nach § 38
Absatz 5 BremLBO

Ausnahme fur Luftungsleitungen nach §
40 Absatz 3 BremLBO

Ausnahmen fur Brunnenbenutzung
anstelle der offentlichen
Wasserversorgung nach'8 42 Absatz 2
BremLBO

SchlielRung von Verandennach § 21 der
Bauordnung fiir die Stadt'und das
Landgebiet vom 21. Oktober 1906
(SaBremR 2130-d-1)

Ausnahmen von.den Vorschriften Uber
die zulassige Art der baulichen Nutzung
bis zu 15 gm

Uber15 gm fur jeden weiteren gm
Ausnahmen fur Treppen nach § 35
BremLBO

Abweichungen von den Vorschriften fir
Brennstofflagerraume je Raum
Abweichungen von den Vorschriften fur
Feuerstatten je Feuerstatte

Ausnahmen fur Garagen

bei fehlendem Stauraum (8§ 2 Absatz 2
BremGaVO) je Zufahrt

79,-

158,-
29,-

112,-

56,-

71,-

43,-

28,-

74,-
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101.17.16.01 bei héhengleicher Kreuzung von Zu- 43,-
und Abfahrten (8 2 Absatz 6
BremGaVO)

101.17.16.02 bei Rampen, die von der 43,-
vorgeschriebenen Neigung abweichen
(8 3 Absatz 1 BremGaVO) je Rampe

101.17.16.03 bei Abweichungen von den Vorschriften  56,-
der Stellplatzabmessungen oder der
Fahrgassenbreite (§ 4 Absatz 5
BremGaVO)

101.17.16.04 fur Stellplatze mit Schutzdachern - 43¢
Wande und Stutzen -(8 6 Absatz 6
BremGaVO)

101.17.16.05 fur Stellplatze mit Schutzdachern - 43,-
Decken und Déacher -(§8 7 Absatz 8
BremGaVO)

101.17.17 Abweichungen von den Soll- 71,-
Vorschriften des Ersten Ortsgesetzes
Uber Kinderspielflachen (8§ 3 Absatz 1
und 8 4 Absatz 1 und 5)

101.17.18 Anmerkungen zu 101.17.00 bis
101.17.17:

101.17.18.00 Die Mindestgebuhr betragtje Ausnahme  34,-

101.17.18.01 Angefangene‘Einheiten von
Bemessungsgrundlagen sind voll zu
rechnen.

101.17.19 FUr im Vorstehenden nicht aufgefiihrte 34,- bis 1 000,-
Ausnahmen

101.17.19.00 Die fur die.Berechnung der Gebihren
maf3geblichen Bemessungsgrundlagen
beziehen sich auf den Umfang der
Abweichungen von den baurechtlichen
Vorschriften.

101.17.20 Anmerkungen zu 101.17.00 bis
101.17.19.00:
Die Gebuhrentatbestande sind
sinngemal anzuwenden, soweit in den
baurechtlichen Vorschriften der
Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven noch weitere Begriffe
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Tarifziffer
101.17.21

101.18

101.19

101.19.00

101.19.01

101.19.02

101.19.03

101.20

verwendet werden, die inhaltlich mit den
hier verwendeten Begriffen
Ubereinstimmen.
Gebihrentatbestand
Wird von einer erteilten Ausnahme nicht
Gebrauch gemacht, so werden auf
Antrag 60 v.H. der Gebuhren erstattet,
soweit die Mindestgebuhr nicht
unterschritten wird. Wird nur zum Teill
Gebrauch gemacht, ist fir den nicht
ausgenutzten Teil entsprechend zu
verfahren.
Wiederkehrende Prifungen
Uberwachungspflichtiger Anlagen und
Einrichtungen (8 3 Absatz 1 und § 61
Absatz 1i. V. mit § 52 BremLBO und
Spezialvorschriften - wie
Versammlungsstatten,
Geschéftshauser, Garagenanlagen
u.a.), je nach Grol3e der Anlage,
Zeitaufwand und Umfang der
erforderlichen Amterbeteiligung
Fur die erstmalige Rohbaus oder
Schlussabnahme:
- von Vorhaben nach
867 BremLBO
- von einfachen
Bauten (z.B. Hallen
ohne Einbauten)
- in allen Ubrigen
Fallen

Fur jede wiederholte Rohbau- oder
Schlussabnahmebesichtigung

Fur jede sonstige notwendige
Besichtigung auch durch andere im
Baugenehmigungsverfahren und
Uberwachungsverfahren mitwirkende
Dienststellen

Gebihr in Euro

80,- bis 805,-

46,-

nach Zeitaufwand

5,5 v.H. der fir die
Genehmigung zu
entrichtenden Gebuhr
mindestens 81,-

46,- bis 241,-

40,- bis 161,-
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101.21.01

101.21.02

101.22
101.22.00
101.22.01

101.22.01.00

101.22.01.01

101.22.02

Fur jede notwendige Nachforderung der  je Schreiben 30,-

nach § 66 Absatz 8 BremLBO
einzureichenden Unterlagen
Bereitstellung von Archivakten zur 23,-
Einsichtnahme und/oder zur Anfertigung
von Ablichtungen, Pausen oder
dergleichen je Grundstiick

(Zusatzlich entstehende bare
Aufwendungen durch Dritte, die
aufgrund eines besonderen Verlangens
eines Kostenschuldners entstehen, sind
Zu erstatten.)

Anmerkung zu 101.21.02:

Wird die Akteneinsicht in Form der
Herstellung von Abschriften,
Ablichtungen, Vervielféltigungen und
Negativen gewahrt, werdenzusatzlich
Gebuhren nach 101.01 und 101.02 der
Anlage zu § 1 der Allgemeinen
Kostenverordnung erhoben.
Verfligungen im Verwaltungszwang

Ge- und Verbote 63,- bis 402,-
Androhung von Zwangsmitteln nach §8 11 und 40,- bis 402,-

17 des Bremisehen
Verwaltungswvollstreekungsgesetzes - VWVG -
(SaBremR 202-a-l) oder entsprechenden
anderen Rechtsvorschriften

bei Zwangsgeldern 14 v.H. des
angedrohten
Zwangsgeldes
mindestens 43,-

héchstens 402,-
Anmerkungen zu 101.22.00 und 101.22.01:
Die Gebuhr nach 101.22.00 deckt die mit dem
Ge- bzw. Verbot verbundene erstmalige
Androhung von Zwangsmitteln mit ab.
Festsetzung von Zwangsgeldern 14 v.H. des
angedrohten

Zwangsgeldes
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101.22.03

Tarifziffer
101.23

101.24

101.24.00

101.24.01

101.25

101.26

101.26.00

Festsetzung der Kosten flr Ersatzvornahmen

Gebiihrentatbestand
Zuruckweisung eines Bauantrages nach § 71
Absatz 4 BremLBO

Genehmigung zur Aufstellung eines
Baugerustes
bis zu sechs Monaten

fur die Verlangerung der Gultigkeit fur jeweils
weitere sechs Monate

Abgeschlossenheitshescheinigung nach 88 7
und 32 des Wohnungseigentumsgesetzes

Genehmigungen, Erlaubnisse,
Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen
und andere Amtshandlungen nach dem
Baurecht, fur.die in diesem
Gebuhrenyerzeichnis oder in anderen
Rechtsvorschriften weder eine
Verwaltungsgebuhr bestimmt noch
Gebluhrenfreiheit vorgesehen ist
Anmerkungen zu 101.26:

Der Verwaltungsaufwand als Teil der
Bemessungsgrundlagen nach § 4 Absatz 2
des BremGebBeitrG ist unter
Beriicksichtigung der sachlichen

Verwaltungskosten und der Zeitgebthren
nach 103 der Anlage zu § 1 der Allgemeinen

mindestens 43,-
héchstens 402,-
12 v.H. der
Aufwendungen fur
die Ersatzvornahme
mindestens 90-
Gebiihr in Euro
25 v.H. der fir die
Genehmigung zu
entrichtenden Gebuhr
mindestens 28,
-hoehstens 402,-

6 v.T. der
Aufstellungskosten
mindestens 64,
-héchstens 402,-
20 v.H. der Gebuhr
nach 101.24.00
mindestens 32,-
Grundgebuhr 61,
-zuzugl. je Wohnung
oder Teileigentum
23,-

23,- bis 402,-
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101.27
101.27.00

101.27.01

101.27.02

101.27.03

101.27.04

101.27.05

101.28
101.28.00

101.28.01

101.28.02

Tarifziffer
101.29

Kostenverordnung zu ermitteln. Sind im
Gebuhrenverzeichnis vergleichbare
Amtshandlungen enthalten, ist die Gebuhr
unter Bertcksichtigung der vergleichbaren
Gebuhren zu bemessen.

Baulasten

Eintragung einer Baulast je Sachgegenstand

Eintragung eines Loschungsvermerks je
Sachgegenstand
Anmerkungen zu 101.27.00 und 101.27.01:

Sachgegenstand ist das auf dem belasteten
Grundsttick jeweils gesicherte Recht (z.Bx
Uberwegungsrecht, Einstellplatz,
Freiflachenrecht, Leitungsrecht).
Eintragung einer anderen baurechtlichen
Verpflichtung im Sinne des § 85 Absatz.3
BremLBO sowie einer Befristung oder eines
Widerrufsvorbehaltes

Beglaubigter Auszug oder beglaubigte
Abschrift aus dem Baulastenverzeichnis
aul3erhalb des Eintragungsverfahrens
Schriftliche Auskunft Gberdas Bestehen oder
Nichtbestehen einer Baulast je
Grundbuchgrundstick, ggf. zuzagl. der
Gebuhr nach Ziffer 101.27.04

Offentliche Grundlasten

Zustimmung zur Eintragung einer 6ffentl.
Grundlast je Sachgegenstand

Zustimmung zur Loschung einer offentl.
Grundlast je Sachgegenstand
Anmerkungen zu 101.28.00 und 101.28.01:
Wie 101.27.02.

Gebihrentatbestand

Beratung des Bauherrn oder der am Bau
Beteiligten (88 55 bis 58 BremLBO) auch in
Form einer durch den Bauherren
veranlassten

75,- bis 400,-
mindestens 146,-
50,-

mindestens 93,-

gebuhrenfrei

je angef. Seite 5-,
ab 6. Seite 3,-
mindestens 12,-
12,-

45,-

mindestens 70,-
65,-

mindestens 100,-

Gebihr in Euro

nach Zeitaufwand fir

Beamte des

gehobenen Dienstes

oder Angestellte in
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101.29.00

101.30

101.30.00

102

102.00.01

102.00.02

102.00.03

Konferenz zur amtertbergreifenden
Vorklarung des Vorhabens

Anmerkung zu 101.29.00:

Bei angebrochenen Stunden zahlen Zeiten
bis 45 Minuten als halbe Stunde und von
mehr als 45 Minuten als volle Stunde. Fir
Beratungen mit einem Zeitaufwand von bis
zu 15 Minuten werden keine Gebuhren
erhoben.

Die Stundensatze sind durch 103 der Anlage
zu 8 1 der Allgemeinen Kostenverordnung
bestimmt.

Festsetzung oder Anderung amtlicher Haus-
bzw. Grundstiicksnummern je Haus- bzw.
Grundsticksnummer
Ausnahmegenehmigung fur ein abweichend
von den Vorschriften gestaltetes
Hausnummernschild

Bauprodukte und Bauarten, Anerkennung
von Priif-, Zertifizierungs- und
Uberwachungsstellen,Erteilung von
Typengenehmigungen,; Anerkennung von
Priifingenieuren, Sachverstandigen und
Prifstellen

Entscheidung uéber eine Zustimmung und
Verzichtserklarungim Einzelfall nach § 23
BremLBO, auchiin Verbindung mit § 24
Absatz 1 BremkBO

Anmerkung zu 102.00.01:

Sofern die Zustimmung Bauprodukte betrifft,
die in Baudenkmalern nach § 2 Absatz 2
Denkmalschutzgesetz verwendet werden (8
23 Absatz 2 BremLBO), werden Geblhren
nicht erhoben.

Entscheidung Uber die Anerkennung von
Ausbildungsstatten nach § 20 Absatz 5
BremLBO i.V.m. der Hersteller- und
UberwachungsVO

Erstprifung eines Bauproduktes nach 8 5
Absatz 5i.V.m. § 9 Absatz 4 BauPG durch

vergleichbarer
Vergutungsgruppe

13,-

gebuhrenfrei

264,- bis 5 290,-

586,- bis 11 730,-

287,- bis 5 750,-
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eine nach 8§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
BauPG anerkannte Prifstelle
102.00.04 Untersagung der Verwendung eines 34,- bis 287,-
entgegen § 25 Absatz 4 BremLBO mit dem
U-Zeichen gekennzeichneten Bauprodukts
sowie Entwertung oder Beseitigung dieser
Kennzeichnung (8 80 BremLBO)

102.00.05 Erteilung eines allgemein bauaufsichtlichen 287,- bis 5 750,-
Prifzeugnisses nach § 22 Absatz 2
BremLBO

102.01 Anerkennung einer Priif-, Zertifizierungs-

und Uberwachungsstelle
102.01.01 Anerkennung einer Pruf-, Zertifizierungs- und . 86,- bis 1 150,-
Uberwachungsstelle durch den Senator fir
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (8 28
Absatz 1 und Absatz 3 BremLBQ)
102.01.02 Anderung, Erweiterung, Verlangerung einer 50 v.H. der Gebuhr
Anerkennung nach 102.01.01
102.01.03 Anerkennung einer Prf-, Zertifizierungs- und 1 000,- bis 20 000,-
Uberwachungsstelle nach.§ 11 Absatz 1
Bauproduktengesetz - BauPG - vom 10.
August 1992 (BGBI. |.S:,1495), gedndert
durch Artikel 59 des Gesetzes vom 27. April
1993 (BGBI. k'S. 1529), sowie als Stelle nach
Artikel 16 Absatz 2 der
Bauproduktenrichtlinie
Anmerkung zu 102.01.03:
Die Gebuhr deckt auch alle Amtshandlungen
im Rahmen des Anerkennungsverfahrens ab,
wie Vorgesprache, Beantwortung von
Anfragen, Prifung der Antragsunterlagen,
Teilnahme an der Begutachtung vor Ort.
102.01.04 Anderung, Erweiterung und Verlangerung 250,- bis 10 000,-
einer Anerkennung
102.01.05 RegelmaRige Uberpriifung der anerkannten 28,- bis 287,-
Stellen (8 11 Absatz 2 BauPG)
Tarifziffer Gebihrentatbestand Gebiihr in Euro
102.02 Typengenehmigungen
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102.02.01

102.02.01.00

102.02.02

102.03
102.03.01
102.03.01.00
102.03.01.01
102.03.02
102.03.03

102.04
102.05

103

103.00

103.01

104

104.00

104.01

105

Erteilung einer Typengenehmigung nach 8§ 77
BremLBO

Anmerkung:

Auslagen fir Sachverstandige sind in der
Gebduhr nicht enthalten.

Verlangerung der Geltungsdauer, Anderung
oder Erganzung einer Typengenehmigung

Anerkennung von Priifingenieuren und
Sachverstandigen

Anerkennung von Prifingenieuren zur
Baustatik

fur die erste Fachrichtung

fur jede weitere Fachrichtung

Anerkennung sonstiger Sachverstandiger
Verlangerung der Geltungsdauer einer
Anerkennung

Bescheinigungen und schwierige Auskiinfte
Anmerkung zu 102:

Missen zur Beurteilungaon bautechnischen
Einzelfragen Sachverstandigesherangezogen
werden, so sind die Kosten fur die
Sachverstandigen als Auslagen zu erheben.
Baulicher Zivilschutz

Ausstellung.einer Bescheinigung daruber,
dass Schutzraume den gesetzlichen
Erfordernissen.entsprechen

Genghmigung zur Veranderung von Anlagen
fur den baulichen Zivilschutz

Offentliche Bauten

Erteilung der Zustimmung nach § 79
BremLBO

Gebduhren fur Befreiungen und Ausnahmen
sind ggf. zusatzlich nach 101.16 bzw. 101.17
Zu entrichten.

Priifung der Nachweise der
Standsicherheit, des Schall-, Warme- und
Brandschutzes

3 V.H. bis 12 v.H. der
Herstellungskosten
der baulichen Anlage

1 v.H. bis 3 v.H. der
Herstellungskosten
der baulichen Anlage

760- bis 1 500,-
380,- bis 760,-
760,- bis 1 500,-
25,- bis 150,-

25,- bis 510,-

3,- bis 2 500,-

45 v.T. der
Baukosten
mindestens 105,-
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105.01

105.02

105.03

105.04

105.04.01

Tarifziffer
105.04.02

105.05

fur die Prufung der rechnerischen Nachweise
der Standsicherheit

fur die Prtfung der zugehorigen
Konstruktionszeichnungen in
statischkonstruktiver Hinsicht

fur die Prufung von Elementplanen des
Fertigteilbaues sowie Werkstattzeichnungen
des Metall- und Ingenieurholzbaues

fur die Prtfung der bautechnischen
Nachweise
Warmeschutz

Gebiihrentatbestand
Schallschutz

fur die Prtfung der bautechnischen
Nachweise der Feuerwiderstandsdauer der
tragenden Bauteile

die Grundgebuhr
nach Ziffer 105.13
drei Viertel der
Gebuhr nach zZiffer
105.01

je nach dem
zusétzlichen Aufwand
einen Zuschlag zur
Gebuhr nach ziffer
105.02 bis zu ein
Viertel der Gebuhr
nach Ziffer 105.01

ein Zehntel der
Gebuhr nach Ziffer
105.01, hochstens
jedoch ein Zehntel
der sich aus der
Bauwerksklasse 3
ergebenden Gebuhr
nach Ziffer 105.01
Gebiihr in Euro

ein Zwanzigstel der
Gebuhr nach Ziffer
105.01, hochstens
jedoch ein
Zwanzigstel der sich
aus der
Bauwerksklasse 3
ergebenden Gebuhr
nach Ziffer 105.01
je ein Zwanzigstel der
Gebuhr nach Ziffer
105.01, hochstens
jedoch je ein
Zwanzigstel der sich
aus der
Bauwerksklasse 3
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ergebenden Gebuhr
nach Ziffer 105.01

105.06 fur die Prufung von Nachtragen zu den eine Gebuhr je nach
bautechnischen Nachweisen infolge von dem zusétzlichen
Anderungen oder Fehlern Aufwand, in der

Regel eine Gebuhr
nach Ziffer 105.01,
105.02 oder 105.03,
vervielfacht mit dem
Verhaltnis des
Umfanges der
Nachtrage zum
urspranglichen
Umfang, hdchstens
jedoch jeweils die
Gebuhren nach Ziffer
105.01, 105.02 oder

105.03
105.07 fur die Prufung einer Lastvorberechnung zusatzlich ein Viertel
der Gebuhr nach
Ziffer 105.01
105.08 fur die Prifung von zusatzlichen Nachweisen  eine Gebuhr je nach
fur Militarlastklassen und Bauzustande dem zusétzlichen

Aufwand, in der
Regel eine Gebuhr
nach Ziffer 105.01,
105.02 oder 105.03,
vervielfacht mit dem
Verhaltnis des
Umfanges der
zusétzlichen
Nachweise zum

Umfang der
Hauptberechnung
105.09 die Uberwachung von BaumafRnahmen in eine Gebuhr je nach
statisch-konstruktiver Hinsicht dem zusétzlichen

Aufwand, in der
Regel ein Zehntel bis
héchstens die Halfte
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der Gebiihr nach
Ziffer 105.01

Qv
&

2
S
>

Seite 23 von 64



105.10 Gebihrentafel

Gebuhr in Euro in der Bauwerksklasse

Rohbauwert in
Euro

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000

1

96
132
167
200
231
260
290
320
345
610
840

1 060
1260
1460
1 650
1840
2020
2200
3820
5300
6 650
7 950

2

144
200
250
300
345
395
435
480
520
910
1260
1580
1 890
2190
2480
2760
3030
3 300
5750
7 950
9990
11 950

192
265
335
400
465
520
580
640
700
1210
1 680
2110
2520
2920
3 300
3 680
4 040
4 400
7 650
10 600
13 300
15 950

240
330
420
500
580
660
730
800
870
1510
2100
2640
3160
3 650
4130
4 600
5050
5500
9 550
13 250
16 650
19 900

300
415
530
630
720
820
910

1 000
1 090
1 900
2630
3310
3 950
4 580
5200
5750
6 350
6 900
12 000
16 600
20 850
24 950
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3000 000 9 200 13800 18450 23 050 28 850
3500 000 10 400 15650 20850 26 050 32 650
4 000 000 11 600 17400 23200 29 000 36 350
4 500 000 12 750 19100 25500 31850 39 950
5000 000 13 850 20800 27750 34 650 43 450
7 500 000 19 150 28 750 38350 47 950 60 100
10 000 000 24 150 36200 48200 60 300 75 600
15 000 000 33400 50 100 66 800 83 400 104 600
20 000 000 42 050 63 000 84 000 105100 131700
25 000 000 50 200 75400 100500 125600 157 400
Rohbauwert tber
25 000 000 Mit dem Tausendstel des Rohbauwertes zu vervielfaltigender

Gebuhrensatz in der Bauwerksklasse

2,008 3,016 5,024 5,024 6,296
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105.11
105.11.01

105.11.02

105.11.03

Bauwerksklassen

Bauwerksklasse 1

Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache

statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder

unbewehrtem Beton mit vorwiegend ruhenden Lasten, ohne Nachweis

horizontaler Aussteifung.

Bauwerksklasse 2

Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch

bestimmte ebene Tragwerke in gebrauchlichen Bauarten ohne

vorgespannte Konstruktionen und Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend

ruhenden Lasten:

- Deckenkonstruktionen mit vorwiegend ruhenden Flachenlasten, die
nach gebrauchlichen Tabellen berechnet werden kénnen,

- Mauerwerksbauten mit bis zur Griindung durchgehenden tragenden
wanden ohne Nachweis der horizontalen Aussteifung des Gebaudes,

- Stutzwande einfacher Art,

- Flachgriindungen einfacher Art (Einzel- und Streifenfundamente).

Bauwerksklasse 3

Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere

schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke

in gebrauchlichen Bauarten ohne vorgespannte Konstruktionen und ohne

schwierige Stabilitatsuntersuchungen:

- einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berlcksichtigung
des Einflusses von Kriechen und Schwinden,

- Tragwerke fur Gebaude mit Abfangung von tragenden
beziehungsweise aussteigenden Wanden,
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105.11.04

- Tragwerke fir Rahmen- und Skelettbauten, bei denen die Stabilitat der
einzelnen Bauteile mit Hilfe von einfachen Formeln oder Tabellen
nachgewiesen werden kann,

- Behaélter einfacher Konstruktion,

- Schornsteine ohne Schwingungsberechnung,

- Maste mit einfachen Abspannungen, bei denen der Seildurchhang
vernachlassigt werden kann,

- ein- und zweiachsig gespannte mehrfeldrige Decken unter ruhenden
Lasten, soweit nicht in Bauwerksklasse 2,

- Flachengriundungen einfacher Art,

- Stutzwande ohne Ruckverankerung bei schwierigen Baugrund- und
Belastungsverhéltnissen und einfach verankerte Stitzwéande,

- ebene Pfahlrostgriindungen.

Bauwerksklasse 4

Tragwerke mit tberdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere

statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebréduchlichen Bauarten

und Tragwerke, flr deren Standsicherheits- und Festigkeitsnachweis
schwierig zu ermittelnde Einfliisse zu bericksichtigen sind:

- statisch bestimmte raumliche Fachwerke,

- weitgespannte Hallentragwerke in Ingenieurholzbaukonstruktion

- mehrgeschossige Bauwerke mit unregelmafliger Grundrissgestaltung
und wiederholt im Grundriss verspringenden Aussteifungselementen,
bei deren SchnittgréRenermittlung die Formanderungen zu
berlicksichtigen sind,
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Bauwerke, bei denen Aussteifung und Stabilitat durch
Zusammenwirken von Fertigteilen sichergestellt und nachgewiesen
werden muss,

unregelméanige mehrgeschossige Rahmentragwerke und
Skelettbauten, Kesselgeruste,

einfache Tragerroste und einfache orthotrope Platten,
Hallentragwerke mit Kranbahnen,

vorgespannte Fertigteile,

Tragwerke fur schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie
turmartige Bauten, bei denen der Nachweis der Stabilitat und
Aussteifung die Anwendung besonderer Berechnungsverfahren
erfordert,

einfache Faltwerke nach der Balkentheorie,

statisch bestimmte und einfache statisch unbestimmte Tragwerke,
deren Schnittkraftermittlung nach Theorie II. Ordnung erfolgen muss,
statisch bestimmte und statisch unbestimmte Tragwerke des
Hochbaues unter Einwirkung von Vorspannung, soweit sie nicht der
Bauwerksklasse 5 zuzuordnen sind,

Verbundkonstruktionen, soweit sie nicht den Bauwerksklassen 3 oder
5 zuzuordnen sind,

einfache Tragwerke nach dem Traglastverfahren,

einfache Rotationsschalen,

Tankbauwerke aus Stahl mit einfachen Stabilitatsnachweisen,
Behalter und Silos schwieriger Konstruktion, auch in
Gruppenbauweise,
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105.11.05

Maste, Schornsteine, Maschinenfundamente u.a., mit einfachen
Schwingungsuntersuchungen,

schwierige Abspannungen von Einzelmasten oder Mastgruppen,
Seilbahnkonstruktionen,

schwierige verankerte Stutzwande, schwierige statisch unbestimmte
Flachengrindungen, schwierige ebene oder rdumliche
Pfahlgrindungen, besondere Grindungsverfahren, Unterfahrungen.

Bauwerksklasse 5
Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere statisch und
konstruktiv ungewdhnlich schwierige Tragwerke und schwierige Tragwerke
in neuen Bauarten:

raumliche Stabtragwerke,

statisch unbestimmte raumliche Fachwerke,

Faltwerke, Schalentragwerke (soweit nicht unter Bauwerksklasse 4),
statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittkraftermittlungen nach
Theorie Il. Ordnung unter Bertcksichtigung des nichtlinearen
Werkstoffverhaltens erfordern,

Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter
Zuhilfenahme modellstatischer Untersuchungen beurteilt werden
kdénnen,

Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen (soweit nicht unter
Bauwerksklasse 4),

seilverspannte Zeltdachkonstruktionen und Traglufthallen bei
Behandlung nach der Membrantheorie,
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mit Hochhausern vergleichbar hohe Gebaude, bei denen ein
Stabilitdtsnachweis nach Theorie Il. Ordnung erforderlich sowie das
Schwingungsverhalten zu untersuchen ist,

Verbundkonstruktionen nach der Plastizitatstheorie oder mit
Vorspannung,

schwierige Tragerroste und schwierige orthotrope Platten,
Turbinenfundamente.
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105.12

105.12.01
105.12.02
105.12.03

105.12.04

105.12.05

105.12.06

105.12.07

105.12.08
105.12.09

105.12.10
105.12.11

105.12.11.01
105.12.11.02

105.12.11.03

105.12.12

Rohbauwert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt und Rohbauwerte

Gebaudeart

Bezugsjahr 2000 = 100

Wohngebaude

Wochenendhéuser

Buro- und Verwaltungsgebaude, Banken und
Arztpraxen

Schulen

Kindertageseinrichtungen

Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten,
Gaststatten

Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60

Betten

Krankenh&auser

Versammlungsstatten, wie Mehrzweckhallen, soweit
nicht unter Nummer 11 und 12, Theater, Kinos
Hallenbader

Verkaufsstatten mit nicht mehr als 50 000 m® Brutto-
Rauminhalt in eingeschossigen Gebauden

bis 2 000 m3 Brutto-Rauminhalt

der 2 000 m3 Ubersteigende Brutto-Rauminhalt bis
5000 m3

der 5 000 m3 Ubersteigende Brutto-Rauminhalt

Verkaufsstatten mit nicht mehr als 5 000 m? Brutto-
Rauminhalt in mehrgeschossigen Gebauden

in Euro/m3

95,-

83,-

128,-
121,-
109,-
109,-
127,-

141,-
109,-

117,-

33,-

29,-

23,-
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105.12.12.01

105.12.12.02
105.12.13
105.12.14
105.12.15

105.12.16

105.12.17

105.12.17.01

105.12.17.02

105.12.17.03

Rohbauwert je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt und
Gebaudeart

Bezugsjahr 2000 = 100

mit Verkaufsstatten in einem Geschoss und sonstige
Nutzungen mit Aufenthaltsraumen in den tbrigen
Geschossen

mit Verkaufsstatten in mehr als einem Geschoss
Kleingaragen, ausgenommen offene Kleingaragen
Mittel- und GroRgaragen, soweit sie eingeschossig
sind

Mittel- und GroRgaragen, soweit sie mehrgeschossig
sind

Tiefgaragen

Fabrik-, Werkstatt- und Lagergeb&ude, Sporthallen
mit nicht mehr als 50 000 m3 Brutto-Rauminhalt

bis 2 000 m3 Brutto-Rauminhalt
Bauart schwer (s. Ziffer 105.12.20.01)

sonstige Bauart
der 2 000 m3 Ubersteigende Brutto-Rauminhalt bis

5000 m3
Bauart schwer (s. Ziffer 105.12.20.01)

sonstige Bauart

der 5 000 m3 Ubersteigende Brutto-Rauminhalt
Bauart schwer (s. Ziffer 105.12.20.01)

sonstige Bauart

Rohbauwerte
in Euro/m3

72,-

129,-
79,-
94,-
113,-

130,-

41,-
33,-

35,-
29,-

29,-
23,-
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105.12.17.04

105.12.18

105.12.19
105.12.19.01
105.12.19.02

Fabrik-, Werkstatt- und Lagergeb&ude, Sporthallen
mit nicht mehr als 50 000 m® Brutto-Rauminhalt,
soweit sie mehrgeschossig sind

Schuppen, offene Kleingaragen und ahnliche
Gebéaude

Gewéchshauser

bis 1 500 m3 Brutto-Rauminhalt

der 1 500 m3 Ubersteigende Brutto-Rauminhalt

85,-

34,-

25,-
15,-

Seite 35 von 64



105.12.20 Anmerkungen zu Ziffer 105.12.01 bis 105.12.19
105.12.20.01 Bauart schwer: Gebaude, deren Aul3enwénde
uberwiegend aus Beton einschl.
Leicht- und Porenbeton oder aus
mehr als 17,5 cm dicken Mauerwerk
bestehen.
105.12.20.02 Bei Gebauden mit mehr als funf Vollgeschossen ist
der Rohbauwert um 5 v.H., bei Hochhausern um 10
v.H. und bei Geb&uden mit befahrbaren Decken,
aul3er bei den Nummern 105.12.15 bis 105.12.17, um
10 v.H. zu erhdhen. Bei Hallenbauten mitKréanen, bei
denen der Standsicherheitsnachweis fur Kranbahnen
gepruft werden muss, sind fur die von‘Kranbahnen
erfassten Hallenbereiche anrechenbare Kosten von
38 € /m2,hinzuzurechnen.
105.12.20.03 Die in der Tabelle angegebenen Werte
bertcksichtigen nur Flachgrindungen mit Streifen-
oder Einzelfundamenten. Mehrkosten fur andere
Grundungen, wie Pfahlgrundungen, Schlitzwande,
sind gesondert zu ermitteln; dies gilt auch fur
AuRenwandverkleidungen fir die ein
Standsicherheitsnachweis gefiihrt werden muss.
105.12.20.04 Bei Gebauden mit gemischter Nutzung sind fir die
Gebaudeteile mit verschiedenen Nutzungsarten die
anrechenbaren Kosten anteilig zu ermitteln, soweit
Nutzungsarten nicht nur Nebenzwecken dienen.
105.12.20.05 Fir die Berechnung des Brutto-Rauminhalts ist DIN
277-1;1987-06 (Anlage 4) mal3gebend. Der
Dachraum wird mit einem Drittel seines Rauminhaltes
berechnet, Dachgauben bleiben aul3er Ansatz. Soweit
der Dachraum ausgebaut wird, sind je Quadratmeter
anrechenbarer Nutzflache 2 m® zum Brutto-
Rauminhalt hinzuzurechnen.
105.13 Gebiihrenermittlung
105.13.01 Rohbauwert
Fur die Ziffer 105.12 aufgefiihrten Gebéaude ist der
Rohbauwert aus dem Bruttorauminhalt des
Gebaudes, vervielfaltigt mit dem jeweils angegebenen
Rohbauwert je Kubikmeter Brutto- Rauminhalt, zu
berechnen.
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Die Rohbauwerte nach Ziffer 105.12 basieren auf der
Indexzahl 1,000 fur das Jahr 2000. Fur die folgenden
Jahre sind die dort angegebenen Rohbauwerte mit
einer auf der Grundlage vom Statistischen Bundesamt
jahrlich veroffentlichten Preisindizes fur den Neubau
von Wohngeb&auden und Nichtwohngebauden ohne
Umsatzsteuer (Deutschland) ermittelten Indexzahl zu
vervielfaltigen. Die oberste Bauordnungsbehdrde gibt
jeweils die Indexzahl und die fortgeschriebenen
Rohbauwerte bekannt.

Die Rohbauwerte sind jeweils auf volle 500
aufzurunden. Die Bauwerksklassen richten sich-nach
Ziffer 105.11.

105.13.02 Die Rohbauwerte fiir nicht in der Ziffer 105.12
aufgefuhrten baulichen Anlagen sind die
voraussichtlichen Kosten nach 862 Absatz 4 oder 6
der Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure
(HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4.
Méarz 1991 (BGBI. | S. 533).-Mal3gebend ist die jeweils
jungste im Bundesgesetzblatt vertffentlichte Fassung
der HOAI. Zu dem Rohbauwert zéhlen auch die nicht
in den Kosten/es Satzes 1 enthaltenen Kosten fur
Bauteilefir die ein.Standsicherheitsnachweis gepruft
wird. Bei Umbauten sind auch die Kosten fir
Abbrucharbeiten anrechenbar. Nicht anrechenbar sind
die auf die Kosten nach den Séatzen 1 und 3
entfallende Umsatzsteuer und die in § 62 Absatz 7
HOAI genannten Kosten. Bei der Ermittlung der
Rohbauwerte ist von den Kosten auszugehen, die
ortsuiblich im Zeitpunkt der Auftragserteilung fur die
Herstellung der baulichen Anlagen erforderlich sind.

105.13.03 Festsetzung der Gebiihren

105.13.03.01 Die Grundgebuhr ergibt sich entsprechend der
Bauwerksklasse und dem Rohbauwert aus der
Gebuhrentafel der Ziffer 105.10, soweit sie nicht nach
Ziffer 105.14 nach dem Zeitaufwand zu verguten sind.
Fur Zwischenwerte der Rohbauwerte ist die
Grundgebuihr durch geradlinige Interpolation zu
ermitteln.
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105.13.03.02 Umfasst ein Prifauftrag mehrere in statisch-
konstruktiver Hinsicht unterschiedliche bauliche
Anlagen, so ist die Gebuhr fur jede einzelne bauliche
Anlage getrennt zu ermitteln. Gehéren bauliche
Anlagen jedoch der gleichen Bauwerksklasse an, so
sind, wenn sie auch im tbrigen in statisch-
konstruktiver Hinsicht weitgehend vergleichbar sind
und die Bauvorlagen gleichzeitig zur Prifung
vorgelegt werden, die Rohbauwerte dieser baulichen
Anlagen zusammenzufassen, die Gebuhr ist danach
wie fur eine einzige bauliche Anlage zu ermitteln. Die
Ziffer 105.06 und Ziffer 105.07 bleiben.unberthrt:

105.13.03.03 Besteht eine bauliche Anlage aus Bauteilen mit
unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad, so ist sie entsprechend dem
uberwiegenden Leistungsumfang einzustufen.

105.13.03.04 Traggeriste und Baugruben, fir deren Sicherung
Standsicherheitsnachweise zu priifen sind, gelten als
gesonderte bauliche Anlagen.

105.13.03.05 Fur die Prufung von_Standsicherheitsnachweisen bei
Umbauten und Aufstockungen kann je nach dem
zusatzlichen Aufwand ein Zuschlag bis zur Halfte der
Gebuhr nach 105.01<und 105.02 vergtitet werden.

105.13.03.06 Werden Teile des rechnerischen Nachweises der
Standsicherheit in gréReren Zeitabstanden vorgelegt
und wird dadurch der Prifaufwand erheblich erhoht,
kann ein Zuschlag bis zur Halfte der Gebuhr nach
Ziffer 205.09 vergutet werden.

105.13.03.07 Umfasst ein Prufauftrag mehrere bauliche Anlagen mit
gleichen Standsicherheitsnachweisen und gleichen
bautechnischen Nachweisen des Schall- und
Warmeschutzes und der Feuerwiderstandsdauer der
tragenden Bauteile, so ermaligen sich die Gebuhren
nach 105.01 bis 105.05 fir die zweite und jede
weitere bauliche Anlage auf ein Zehntel, wenn die
Nachweise zeitgleich vorgelegt werden, andernfalls
ermanigt sich die Prufgebuhr auf die Halfte.

105.13.03.08 Besteht eine bauliche Anlage aus gleichartigen durch
Dehnfugen unterteilten Abschnitten, fir welche
zumindest derselbe rechnerische
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Standsicherheitsnachweis und dieselben
bautechnischen Nachweise des Schall- und
Warmeschutzes und der Feuerwiderstandsdauer der
tragenden Bauteile gelten sollen, so ermaRigt sich die
Gebuhr nach 105.01 bis

105.05 fur den zweiten und jeden weiteren Abschnitt
auf die Halfte. Das gilt nicht, wenn nur Deckenfelder,
Stltzen, Unterztige oder Binder in einer baulichen
Anlage gleich sind.

105.13.03.09 Als Mindestgebduhr fir einen Prifauftrag wird der
zweifache Stundensatz nach 105.14 vergutet.

105.13.03.10 Die Gebuhr schliel3t die Umsatzsteuer ein.

105.14 Vergiitung nach Zeitaufwand

105.14.01 Leistungen, die mittels Rohbauwert nicht zu

erfassende bauliche Anlagen oder Bauteile zum
Gegenstand haben,

105.14.02 die Prifung von Nachweisen der Standsicherheit von
AulRenwandverkleidungen

105.14.03 die Prufung von besonderen rechnerischen
Nachweisen fir den Brandschutz,

105.14.05 sonstige Leistungen, die nicht aufgefihrt sind.

105.14.06 Anmerkungen zu105.14:

Die Arbeitsstunde ist nach Ziffer 103.00 der AllKostV
fur einen, Beamten des hoheren Dienstes oder
Angestellteniin vergleichbarer Vergutungsgruppe zu
rechnen.

Bei Bautechnischen Prifungen die durch einen
Prufingenieur fur Baustatik durchgefuhrt werden,
erhoht sich die Arbeitsstunde durch Multiplikation mit
dem Faktor 1,16.

Bei der Berechnung der Gebiihr ist die Zeit
anzusetzen, die unter regelmafigen Verhaltnissen
von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft

bendtigt wird.
105.15 Vergiitung der Priifenden Stellen des Landes
105.15.01 Fur die Prufung von Typenentwirfen und

Bemessungstabellen fir bauliche Anlagen und
Bauteile, die in gleicher Ausfihrung an mehreren
Stellen errichtet oder verwendet werden kbnnen, ist
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105.15.02

105.15.03

105.16
105.16.01

105.16.02

105.16.03

105.16.04

die zweifache Gebuhr nach dem Zeitaufwand zu
erheben.

Fur die Verlangerung der Geltungsdauer von
Typenprufungen ist die zweifache Gebuhr nach dem
Zeitaufwand zu erheben.

Die Prifung von Fliegenden Bauten in statisch-
konstruktiver Hinsicht wird nach dem Zeitaufwand
vergutet.

Vergiitung der Priifingenieure

Die Prifingenieure erhalten fur ihre Leistung, die sie
im Auftrag der Bauordnungsbehdrden oder im
Rahmen von Beauftragungen gemal §.66 Absatz 7
Nummer 1 BremLBO erbringen, eine Vergiitung. Die
Vergutung besteht aus Gebihren und Auslagen.

Mit dem Prifauftrag teilt die Bauordnungsbehorde
dem Prufingenieur den Rohbauwert des Gebaudes,
die fur die Gebuhrenberechnung anzuwendende
Bauwerksklasse und etwaigesZuschlage mit.

Als Auslagen erhéalt der Prufingenieur
Reisekostenvergiutungen (Tage- und
Ubernachtungsgeld) nach den fiir Landesbeamte der
Besoldungsgruppe A 15 geltenden Vorschriften. Die
oberste Bauaufsichtsbehdrde gibt die jeweils glltigen
Berechnungsgrundlagen bekannt. Fir die Benutzung
eines eigenen Kraftwagens kann eine Entschadigung
entsprechend.den Regelungen Uber die Benutzung
privater Kraftfahrzeuge zu Dienstreisen (8 6
Bremisches Reisekostengesetz) berechnet werden.
AulBBerdem werden ihm die Fahr- und Wartezeiten
nach dem Zeitaufwand entsprechend Ziffer 105.14
vergutet.

Wird der Prufauftrag aus vom Prufingenieur nicht zu
vertretenden Grinden abgebrochen, so wird der
Prufauftrag entsprechend der anteilig erbrachten
Leistung vergutet.

Schuldner der Vergltung ist die
Bauordnungsbehorde, die den Auftrag erteilt hat. Die
Bauordnungsbehorde kann zulassen, dass der
Prufingenieur die Gebuhr unmittelbar bei dem
Bauherrn erhebt. Bei Beauftragungen gemal3 § 66
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Absatz 7 Nummer 1 BremLBO ist Schuldner, wer die
Prufung veranlasst hat.
105.16.05 Ein Nachlass auf die Gebuhren ist unzuléssig.
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Tarifziffer
110
110.00

110.00.00

110.00.00.00
110.00.00.01
110.00.00.02
110.00.00.03
110.00.00.04

110.00.01

110.00.01.00
110.00.01.01
110.00.01.02
110.00.01.03

Gebiuihrentatbestand

Stadtplanung

Analoge Abgabe von rechtsverbindlichen bzw.
-wirksamen Bauleitplanen einschlief3lich
zeichnerischer und textlicher Festsetzungen sowie
ErschlieBungsplanen

Sofern sie als schwarz/weil3 Fotokopie hergestellt
worden sind

bei Format DIN A4 oder bis 6,25 dm?

bei Format DIN A3 oder bis 12,5 dm?

bei Format DIN A2 oder bis 25 dm?

bei Format DIN Al oder bis 50 dm?

bei Format tiber 50 dm?

Analoge Abgabe von rechtsverbindlichen bzw.
-wirksamen Bauleitplanen einschlief3lich
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie
ErschlieBungsplanen und Ubersichtsplanen als
mehrfarbiger Plot

bei Format DIN A4 oder bis 6,25 dm?

bei Format DIN A3 oder bis 12,5 dm?

bei Format DIN A2 oder bis 25 dm?

bei Format DIN Al oder bis 50 dm?

Gebihr in Euro

11,-
14,-

18,-

23,-

23,- zuzuglich 0,40 je
dm? fur die tber 50

dm? hinausgehende
Flache

34,-
41,
55,-
69,-
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110.00.01.04

110.00.02
110.00.02.00

110.00.02.01

110.00.02.02

110.00.02.03

110.00.02.04

110.00.03
110.00.03.00

bei Format tiber 50 dm?

Ausnahmen

Abgabe von eingestellten bzw. ungultigen
Bauleitplanen einschlie3lich zeichnerischer und
textlicher Festsetzungen

Abgabe von Ubersichtsplanen zu
Planaufstellungsbeschlissen

Abgabe von noch nicht rechtsverbindlichen bzw.
-wirksamen Bauleitplanen einschlief3lich
zeichnerischer und textlicher Festsetzungen,
nachdem die Deputation eine 6ffentliche Auslegung
beschlossen hat

Abgabe von rechtsverbindlichen bzw. -wirksamen
Bauleitplanen als Fotokopie zu Ausbildungszwecken

Abgabe von rechtsverbindlichen bzw. -wirksamen
Bauleitplanen als Fotokopie zu wissenschatftlichen
Zwecken gegen eine Verpflichtungserklarung
Begriuindungen/Erlauterungsberichte

Abgabe von Begrundungen/Erlauterungsberichten
als Fotokopie zu rechtsverbindlichen bzw.
-wirksamen Bauleitplanen

69,- zuzuglich 0,80 je
dm? fur die tber 50

dm? hinausgehende
Flache

Satze nach
110.00.00.00 bis
110.00.01.04

50 v.H. der Satze
nach 110.00.00.00
bis 110.00.01.04
50 v.H. der Satze
nach 110.00.00.00
bis 110.00.01.04

50 v.H. der Satze
nach 110.00.00.00
bis 110.00.01.04
gebuhrenfrei

je angefangene Seite
0,50
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110.00.04
110.00.04.00

110.00.04.01

110.01
110.01.00

110.01.01

Tarifziffer
110.02
110.02.00

110.02.01

110.03

Ausnahmen

Abgabe von Vorlagen zu
Planaufstellungsbeschlissen als Fotokopie
Abgabe von Begrundungen/Erlauterungsberichten
zu nicht rechtsverbindlichen Bauleitplanen als
Fotokopie, nachdem die Deputation die 6ffentliche
Auslegung beschlossen hat

Flachennutzungsplan als Druck

Abgabe des geltenden Flachennutzungsplanes
(Farbdruck) einschlief3lich Erlauterungsbericht und
der inzwischen beschlossenen
Flachennutzungsplandnderungen 1:25 000
Abgabe des geltenden Flachennutzungsplanes
(Farbdruck 1:50 000)

Gebiihrentatbestand

Beglaubigungen

Beglaubigung von rechtsverbindlichen bzw.
-wirksamen Bauleitplanen

Beglaubigung von Begriindungen/
Erlauterungsberichten zu rechtsverbindlichen bzw.
-wirksamen Baubegleitplanen

Abgabe von analogen historischen Karten

50 v.H. des Satzes
nach 110.00.03.00
50 v.H. des Satzes
nach 110.00.03.00

17,-

6,-

Gebihr in Euro

14,- und zusatzlich
Kosten nach
110.00.00.00 bis
110.00.01.04

je angefangene Seite
1,50, ab 6. Seite 0,30
und zusatzlich die
Kosten nach
110.00.03.00
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110.03.00 sofern als Fotokopie hergestellt

110.03.00.00 Format bis DIN A2 oder bis 0,25 m? 2,-

110.03.00.01  Format bis DIN A1 oder bis 0,50 m? 3,-

110.03.00.02 Format tiber DIN Al oder tiber 0,50 m? 6,-

110.03.01 sofern als mehrfarbiger Druck hergestellt

110.03.01.00 Format bis DIN A2 oder bis 0,25 m? 4,-

110.03.01.01  Format bis DIN A1 oder bis 0,50 m? 6,-

110.03.01.02 Format tiber DIN Al oder tiber 0,50 m? 10,-

110.04 Digitaler Bauleitplan

110.04.00 Digitale Abgabe des geltenden 10,- mindestens 50,-

Flachennutzungsplanes oder ahnlicher thematischer
Karten (ohne topografische Karte) im Format der
Erfassungssoftware pro angefangene 1 km?
Naturflache innerhalb des Geltungsbereiches
110.04.01 Digitale Abgabe von Bebauungsplanen (ohne 5,- mindestens 50,-
digitale Liegenschaftskarte) im Format der
Erfassungssoftware pro angefangene 1 ha
Naturflache innerhalb des Geltungsbereiches
110.04.02 Bei Konvertierungen in andere Dateiformate gemaln Tarifziffer
110.04.00 und
110.04.01 zzgl.
Zeitaufwand und
Materialkosten
110.04.02.00 Anmerkung zu 110.04.02:
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110.05
110.05.00

110.05.01

110.06

110.07

110.07.00

110.08

Der Zeitaufwand bemisst sich je angefangene 1/2
Stunde nach Ziffer 103 der Anlage zu § 1 der
Allgemeinen Kostenverordnung.

Rasterdaten in TIFF-Format

Abgabe des geltenden Flachennutzungsplanes oder 3,- mindestens 50,-

ahnlicher thematischer Karten und Ubersichtsplane

als Rasterdaten im TIFF-Format pro angefangene 1

km? Naturflache innerhalb des Geltungsbereiches
Abgabe von Bebauungspléanen als Rasterdaten im

TIFF Format pro angefangene 1 ha Naturflache
innerhalb des Geltungsbereiches

Bereitstellung von Bauleitplanen und
Ubersichtsplanen als PDF-Datei mit gesperrter
Druckfunktion Uber das Internet

Herstellung von Modellen je angefangene
Arbeitsstunde einschliel3lich Gemeinkosten- und
Verwaltungskostenzuschlag

Anmerkung zu 110.07:

Materialkosten werden entsprechend dem
tatsachlichen Verbrauch berechnet, mindestens
jedoch pauschal

Erklarung der Gemeinde entsprechend § 66 Absatz
5 Satz 1 erster Halbsatz BremLBO (Zeitpunkt des
vollstadndigen Eingangs der Bauvorlagen und
Erklarungen)

2,- mindestens 50,-

gebuhrenfrei

70,-

58,-

1%o0 der Baukosten
mindestens 70,-
hdchstens 500,-
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110.09
110.09.01
Tarifziffer

12

120

120.00

Erstellung von Berichtsplanen (Lageplan fur je Plan 50,-bis 300,-
Grundstiicksgeschéfte)

Anderungen von erstellten Berichtsplanen je Plan 25,- bis 150,-
Gebiihrentatbestand Gebiihr in Euro
Zustimmung zur Verlegung und Anderung von
Telekommunikationslinien

Kleine BaumalRnahmen

Tiefbauvorhaben mit einer Grabenlange bis zu 150

m und 0,5 m Grabenbreite sowie Baugruben bis ca.

3 m? in Rad- und Gehwegen sowie Trenn-, Seiten-,

Rand- und Sicherheitsstreifen auR3erhalb des

Innenstadtbereichs Bremen-Stadt. Im

Innenstadtbereich verringert sich die Grabenlange

auf 100 m.

Der Innenstadtbereich umfasst das Gebiet zwischen

dem Hauptbahnhof und der Weser und wird

nordwestlich von der Blrgermeister-Smidt-Straflie

sowie sudostlich von den StralRen Altenwall, Am

Wall, Contrescarpe und Rembertistral3e begrenzt.

Erweiterung des oberirdischen

Telekommunikationsnetzes bis zu 5 Mastenfeldern.

TiefbaumalRnahmen im Zusammenhang mit
Stral3enquerungen sind keine Kleinen

Baumal3nahmen, sondern den Grol3en

Baumalinahmen zugeordnet.

Einzelzustimmung zu Kleinen Baumal3hahmen 250,-
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120.01

121

121.00
122

Wie 120, aber rechtlich relevante Belange des
Tragers der Strafenbaulast oder Dritter sind in
besonderer Weise betroffen (z.B. Stral3en, bei
denen Aufgrabungsverbot besteht; Stral3en im
Innenstadtbereich; Baumalinahmen, bei denen
wegen der Art und der Dauer der Durchfiihrung der
Maflinahme stral3enverkehrsrechtliche Belange in
besonderer Weise betroffen sind)

Vereinfachte Zustimmung zu Kleinen
Baumal3nahmen

Wie 120 ohne die Gebihrentatbestande nach
Tarifziffer 120.00

Grol3e BaumalRnahmen

Alle TiefbaumalRnahmen, die nicht unter 120 fallen.
Hierunter fallt auch jedes Tiefbauvorhaben, das mit
einer Stral3enquerung verbunden ist.

Zustimmung zu Grofien BaumalRnahmen
Beseitigung von Stérungen an bereits vorhandenen
Kabeln (im Wesentlichen nach
Kabelbeschadigungen, bei Kabelfehlern) sowie das
Herstellen von Kopf stellen (einzelne
Montagegruben) an vorhandenen TK-Linien
Anmerkung zu 122:

Die Beseitigung von Stdérungen an bereits
vorhandenen Kabeln (im Wesentlichen nach
Kabelbeschadigungen, bei Kabelfehlern) und das

100,-

341,-
gebuhrenfrei
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Herstellen von Kopfstellen hierfur sind keine
zustimmungspflichtigen, sondern lediglich
anzeigepflichtige Baumalinahmen.

13 StraBenverkehr

130.00 Fertigung und Erlauterung von Phasenablaufplanen 35,-
einer Wechselzeichenanlage

14 Enteignungsrecht und Entschadigungsrecht

140 Enteignungsverfahren nach dem Baugesetzbuch -

BauGB -, dem Enteignungsgesetz fir die Freie
Hansestadt Bremen - BremEntG - und dem
Landbeschaffungsgesetz fir Aufgaben der
Verteidigung, insoweit, als in anderen Gesetzen
wegen des durchzufiihrenden
Enteignungsverfahrens auf die Vorschriften des
Landbeschaffungsgesetz verwiesen worden ist.

140.00 Enteignung von Grundsticken oder Rechten an 1 Gebuhr nach § 34
Grundstticken einschlief3lich der Ruckenteignung Gerichtskostengesetz
und Begriindung von Rechten Wege der Enteignung (GKG)

140.01 Enteignungen zugunsten der Freien Hansestadt gebuhrenfrei
Bremen und der Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven

140.02 Entscheidungen der Enteignungsbehdrde oder der 1 Gebuhr nach § 34
hoheren Verwaltungsbehérde tber Gerichtskostengesetz
Entschadigungsantrage aufgrund des (GKG)
Baugesetzbuches

Tarifziffer Gebiuihrentatbestand Gebiihr in Euro
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15 StraBenrecht

150.00 Zulassung von Ausnahmen von
Baubeschrankungen langs der Bundesfernstralien
und von der Veranderungssperre (8 9 Absatz 8 und
8 9a Absatz 5 BundesfernstraBengesetz (FStrG) in
der Neufassung vom 8. August 1990, BGBI. | S.
1715)

150.01 Genehmigung von Bauanlagen langs der
BundesfernstraBen in den Féllen des 8§ 9 Absatz 5
FStrG

150.02 Erlaubnis zu einer Sondernutzung an freien
Strecken der Bundesfernstral3en (8 8 Absatz 1
FStrG)

150.03 Planfeststellungsbeschliisse und
Plangenehmigungen fir den Bau oder die Anderung
von Bundesfernstral3en (8 17 FStrG)

150.04 Planfeststellungsbeschliisse fur den Bau oder die
Anderung von StralRen A (§ 33Bremisches
Landesstral3engesetz - BremLStrG - vom 20.
Dezember 1976, Brem.GBI. S. 341 - 2182-a-1)

150.05 Erlaubnis einer Uberfahrt nach § 17Bremisches
Landesstral3engesetz vom 20. Dezember 1976
(Brem.GBI. S. 341 - 2182-a-l)

150.05.00 Baustellentberfahrt

150.05.01 sonstige Uberfahrten

26,- bis 511,-

10,- bis 153,-

5,- bis 256,-

gebuhrenfrei

gebuhrenfrei

100,-
177,-
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150.06

150.07
150.08
16

160
160.00

160.00.01

160.01

160.02

160.03

160.04

Zulassung von Ausnahmen von Bauverboten und
von der Veranderungssperre an Strafl3en A (8 27
Absatz 3 und § 31 Absatz 5 BremLStrG)
Genehmigung von Bauanlagen an Stral3en Ain den
Fallen des § 28 Absatz 2 BremLStrG

Genehmigung nach § 43 Absatz 4 BremLStrG
Wohnungswesen

Wohnraumférderung

Erteilung von Bescheiden und Vorbescheiden tber
Antrage auf Erh6hung der Gesamtkosten wegen
Modernisierung nach 8 11 II.
Berechnungsverordnung (II. BV)

im Falle der Ablehnung der beantragten
Genehmigung nach § 11 Il. BV

Entscheidung tiber Antrage auf Ubertragung von
Fordermitteln nach dem WoFG und Il. WoBauG fur
Mietwohnungen (ausgenommen bei Erwerb durch
Mieter)

Erteilung einer Genehmigung nach § 7 Absatz 6
oder Absatz 7 BremWoBindG

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen zum
Bezug einer geférderten Wohnung nach § 27
WoFG/g 5 BremWoBIndG (inkl.
Ablehnungsbescheide)

Erteilung von Einkommensbescheinigungen fir die
Bewilligung von Fordermitteln fur selbstgenutztes

26,- bis 511,-

gebuhrenfrei

60,- bis 600,

60,-

90,- bis 650,-

35,- bis 300,-

15,-

15,-

Seite 51 von 64


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesstrassengesetz-bremlstrg-vom-20-dezember-1976-294799?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-StrGBRpP27
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesstrassengesetz-bremlstrg-vom-20-dezember-1976-294799?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-StrGBRV7P31
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesstrassengesetz-bremlstrg-vom-20-dezember-1976-294799?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-StrGBRpP28
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-landesstrassengesetz-bremlstrg-vom-20-dezember-1976-294799?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-StrGBRV10P43
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gesetz-zur-sicherung-der-zweckbestimmung-von-sozialwohnungen-bremisches-wohnungsbindungsgesetz-bremwobindg-vom-18-november-2008-296732?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-WoBindGBRpP7
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gesetz-zur-sicherung-der-zweckbestimmung-von-sozialwohnungen-bremisches-wohnungsbindungsgesetz-bremwobindg-vom-18-november-2008-296732?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-WoBindGBRpP5

160.04.00

160.04.01

160.05

160.06

160.06.00
Tarifziffer
160.07

Wohneigentum oder Herabsetzung der Verzinsung
von nichtoffentlichen Baudarlehen (inkl.
Ablehnungsbescheide)

Erteilung von Zweitschriften nach 160.03 und
160.04

Verwaltungshandlungen nach 160.03, 160.04 und
160.04.00 fur Empfanger von Hilfe bzw.
erganzender Hilfe zum Lebensunterhalt oder
Grundsicherung oder Leistungen nach dem SGB I
(Arbeitslosengeld I1)

Erteilung einer vom Eigentimer beantragten
Freistellung von den Belegungsbindungen
hinsichtlich der Einhaltung der Einkommensgrenze
oder der Wohnflache nach § 30 WoFG/§ 6
BremWoBindG zu seinen Gunsten oder zugunsten
eines nicht wohnberechtigten Mieters (Ausnahme:
Globalfreistellung im Rahmen eines
Kooperationsvertrages nach 88 14 und 15 WoFG)
Genehmigung von Zweckentfremdung und von
baulichen Anderungen von Wohnraum nach § 27
Absatz 7 WoFG/§ 6 BremWoBindG

Ablehnung der Genehmigung nach 160.06
Gebiihrentatbestand

Sonstige Amtshandlungen auf dem Gebiete des
Wohnungswesens (ausgenommen
Rechtsbehelfsverfahren -101.09 u. 101.10 - und

10,-

gebuhrenfrei

40,-

5 v.H. der einmaligen
Ausgleichszahlung,
mindestens 100,-
60,-

Gebiihr in Euro
gebuhrenfrei
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17
17.01

17.02

17.03

18

180
180.00
180.02

180.03

Verwaltungszwang - 102 der Allgemeinen
Kostenverordnung fur das Land Bremen)
Stadtebauférderungsrecht

Teilungsgenehmigung nach § 144 Absatz 2 Nummer 100,- bis 1 100,-

5 BauGB

Versagung einer Teilungsgenehmigung nach § 144
Absatz 2 Nummer 5 BauGB

Bescheinigung nach den ,Bescheinigungsrichtlinien
Anwendung der 88 7h, 10f und 11a des EStG* bei
einem bescheinigten Wert

bis 10 000,-
bis 50 000,-

je weitere angefangene 50 000,-

héchstens
Schienenverkehr
StraBenbahnverkehr

Genehmigung fir Bau, Betrieb und Linienfiihrung
Genehmigung zur Einstellung des Betriebes einer

Linie

Feststellung des Planes fur Betriebsanlagen nach 8

28 Absatz 1 PBefG

Bei einem Kostenvolumen der Mal3nahme bis zu

5000 000,-

Bei einem Kostenvolumen der Malnahme Uber

5000 000,-

50 v.H. der Geblhr
nach Ziffer 17.01

46,-
80,-
80,-
920,-

70,- bis 1 400,-
50,- bis 200,-

0,045 v.H. des
Kostenvolumens

2 000,- zuzugl. 0,006
v.H. des 5 000 000,-
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180.04

180.07

180.08

180.09

180.10

180.11

Ubersteigenden
Kostenvolumens
Anmerkungen zu 180.03:
1. Erstreckt sich das Verfahren auch auf die
bauaufsichtliche Genehmigung, so erhéht sich
die Gebuhr um die im
Baugenehmigungsverfahren vorgeschriebene
Gebuhr nach 101.
2. Sofern innerhalb des Verfahrens eine
Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP)
vorzunehmen ist, erhdht sich die
Genehmigungsgebihr um bis zu 30 v.H. der
vorgeschriebenen Gebhr.
Erteilung einer Plangenehmigung nach 8§ 28 Absatz  70,- bis 1 000,-
la PBefG

Gestattung der zur Planung erforderlichen 60,- bis 170,-
Vorarbeiten

Zustimmung zur Betriebserdffnung 60,- bis 170,-
Zustimmung zu den Beférderungsentgelten und 70,- bis 1 400,-

deren Anderung, soweit nicht in Verkehrs- oder

Tarifverbund integriert

Zustimmung zu besonderen 60,- bis 170,-
Beférderungsbedingungen und deren Anderung,

soweit nicht in Verkehrs- oder Tarifverbund integriert

Zustimmung zu den Fahrplanen und deren 35,- bis 170,-
Anderung, soweit nicht in Verkehrsverbund integriert
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180.12

180.13

Tarifziffer
180.14

Bestéatigung der Bestellung eines Betriebsleiters
oder dessen Stellvertreter nach 8 9 der Verordnung
Uber den Bau und Betrieb der Stral3enbahnen
(StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab)
vom 11. Dezember 1987 (BGBI. | S. 2648)
Entscheidung Uber die Zulassung zur
Betriebsleiterpriufung nach 8§ 9 der Verordnung Uber
die Prufung zum Betriebsleiter von
Stral3enbahnunternehmen (Stral3enbahn-
Betriebsleiter-Prufungsordnung - StrabBIPV) -vom
9. Juli 1988 (BGBI. | S.1554)

Gebiihrentatbestand

Prufung von Unterlagen fur den Neubau oder die
Anderung von Betriebsanlagen (8§ 60 Absatz 1
BOStrab) oder von sonstigen Anlagen (8 60 Absatz
10 BOStrab) und Erteilung des Abnahmebescheides
fur die ersten 1 Mio der Herstellungskosten

fur die Gber 1 Mio hinausgehenden
Herstellungskosten bis zur Hohe von 2,5 Mio
fur die Gber 2,5 Mio hinausgehenden
Herstellungskosten bis zur Hohe von 5 Mio
fur die Gber 5 Mio hinausgehenden
Herstellungskosten

95,-

98-

Gebihr in Euro

2 Vv.T. der
Herstellungskosten
mindestens 135,-
0,5 v.T. der
Herstellungskosten
0,25 v.T. der
Herstellungskosten
0,125 v.T. der
Herstellungskosten
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180.15 Prifung von Unterlagen fir den Neubau oder die 50 v.H. der Gebuhr
Anderung von Betriebsanlagen (§ 60 Absatz 1 nach 180.14
BOStrab) oder sonstigen Anlagen (8 60 Absatz 10 mindestens 135,-
BOStrab), fur die eine Typzustimmung nach § 60
Absatz 8 BOStrab vorliegt

180.16 Bescheid tber die Abnahme von Fahrzeugen
bei Neubau - flr das erste Fahrzeug einer Serie 449,-
bei Neubau - fur jedes weitere Fahrzeug derselben  37,-
Serie
bei Umbau - flr das erste Fahrzeug einer Serie 236,-
bei Umbau - fur jedes weitere Fahrzeug derselben 37,-
Serie
180.17 Prufung von Bauunterlagen aul3erhalb eines 37,- bis 569,-

Abnahmeverfahrens, z.B. Typzustimmung (8 60
Absatz 8 BOStrab)
Anmerkungen zu 180.14 und 180.17:

Erstreckt sich das Verfahren auf die bauaufsichtliche
Genehmigung, so erhdht sich die Gebuhr um die im
Baugenehmigungsverfahren vorgeschriebene

Gebduhr.
180.18 Ausnahmegenehmigung nach 8 6 BOStrab 80,- bis 569,-
180.19 Festsetzung von Untersuchungsfristen, die von 8 57 80,-

Absatz 3 BOStrab abweichen (8 57 Absatz 5

BOStrab)
180.20 Festsetzung von Hochstgeschwindigkeiten (8 50 80,-

Absatz 1 BOStrab)
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180.21

180.22

180.23

181
181.00

181.00.00
181.00.01
181.00.02
181.00.03

181.00.04
181.00.05

Festsetzung von Fristen zur Behebung von
Mangeln, Anordnung der Einstellung oder
Unterbrechung von Bauarbeiten oder Untersagung
der Benutzung bestimmter Betriebsanlagen und
Fahrzeuge (8 5 Absatz 5 BOStrab)

Anordnung bezuglich Art und Umfang der Sicherung
an Kreuzungen mit Eisenbahnen des
nichtoffentlichen Verkehrs (8§ 15 Absatz 4 BOStrab)
Genehmigung der Benutzung besonderer und
unabhangiger Bahnkoérper durch Kraftomnibusse
oder Obusse des Linienverkehrs (8 58 Absatz 3
BOStrab)

Eisenbahnverkehr

Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen bzw.
Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur
Genehmigung

Versagung der Genehmigung

Widerruf oder Riicknahme der Genehmigung
Genehmigung zur Ubertragung des verliehenen
Rechts auf einen anderen Unternehmer, zur
Veraul3erung oder Verpachtung des Unternehmens
sowie zur Ubertragung der Betriebsfiihrung an einen
anderen Unternehmer

Sonstige Anderungen der Genehmigung
Erweiterung der Nutzung der Eisenbahninfrastruktur
(z.B. Personenverkehr auf Guterverkehrsstrecken)

80,-

32,-

500,- bis 10 000,-
250,- bis 5 000,-
250,- bis 5 000,-
300,- bis 5 000,-

75,- bis 5 000,-
200,- bis 2 000,-
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Tarifziffer
181.00.06

181.01
181.01.00

181.01.01

181.01.02

181.01.03

181.02

181.02.00

Gebiihrentatbestand
Genehmigung zur Stillegung von
Eisenbahninfrastruktureinrichtungen

Planfeststellung/Plangenehmigung
Planfeststellungsverfahren

Anmerkung:
Schliel3t die Feststellung andere den
Ausbau betreffende behdrdliche

Entscheidungen ein, so erhéht sich die

Gebuhr um die daftr
vorgeschriebenen Gebihren.
Plangenehmigungsverfahren

Verlangerung der Geltungsdauer des
Planfeststellungsbeschlusses/ der
Plangenehmigung

Entscheidung tber das Unterbleiben
einer Planfeststellung oder
Plangenehmigung

Sonstige eisenbahnrechtliche
Genehmigungen oder Erlaubnisse
Genehmigung von Baulichkeiten und
maschinellen Anlagen aller Art, die

Gebiihr in Euro

0,3 v.T. der in einem Jahr erzielten
Einsparungen der Vorhaltekosten
mindestens 500,-

9 v.T. der Baukosten mindestens
400,-

7 v.T. der Baukosten mindestens
300,-
200,- bis 4 000,-

200,- bis 4 000,-

7 v.T. der Baukosten mindestens
300,-
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181.02.01

181.02.02

181.02.03

181.03

181.04

181.05

181.06

Uber, unter oder neben Gleisen

errichtet werden

Anderung der Genehmigung geman 345,-
181.01.01 und 181.02.00

Widerruf oder Riicknahme einer 230,-
Genehmigung gemaf3 181.01.01 und
181.02.00

Verlangerung einer Genehmigung 345,-

geman 181.02.00

Genehmigung zur Veraul3erung von 230-
Grundstticken von nichtbundeseigenen

Eisenbahnen des 6ffentlichen Verkehrs

Genehmigung zur Inbetriebnahme von 250,- bis 400,-
fabrikneuen Lokomotiven, Triebwagen,
Zweiwegefahrzeugen als

Eisenbahnfahrzeuge,

Eisenbahnkranwagen mit eigenem

Fahrantrieb

Genehmigung zur Inbetriebnahme fur  350,- bis 520,-
gebrauchte Triebfahrzeuge nach

181.04

Genehmigung zur Inbetriebnahme von 290,-
fabrikneuen Eisenbahnkleinwagen und
schienengebundenen Arbeits- und

Rangiergeraten

Seite 59 von 64



181.07

181.08

181.09

181.09.01

181.09.02

Tarifziffer

Genehmigung zur Inbetriebnahme von
gebrauchten Eisenbahnkleinwagen,
Arbeits- und Rangiergeraten
Genehmigung zur Inbetriebnahme von
genehmigungspflichtigen Anlagen auf
Triebfahrzeugen und ortsfesten
Anlagen (z.B. Funk- und sonstige
Fernsteuerungsanlagen etc.),
Bauartanderungen an Fahrzeugen
Eisenbahnbetriebsleiter und deren
Stellvertreter

Kosten fur die Prifung zum
Eisenbahnbetriebsleiter (EBL)

Kosten fur die Wiederholung der
Prifung zum Eisenbahnbetriebsleiter
(EBL)

Gebiihrentatbestand

345,-

7 v.T. der Baukosten mindestens
300,-

Die Gebuhrenséatze richten sich
nach der Kostenregelung der GO
des gemeinsamen
Prifungsausschusses flr die
Prifung zum EBL nach der
Eisenbahnbetriebsleiterverordnung
(EBV).
Die Gebuhrenséatze richten sich
nach der Kostenregelung der GO
des gemeinsamen
Prifungsausschusses flr die
Prifung zum EBL nach der
Eisenbahnbetriebsleiterverordnung
(EBV).

Geblihr in Euro
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181.09.03
181.09.04

181.10

181.10.00

181.10.01

181.11

181.12

19
190
190.00

190.01

Bestatigung 345,-
Versagung bzw. Widerruf oder Riicknahme 170,-
einer Bestatigung

Aufsichtsbereisungen der

nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE)

NE des offentlichen Verkehrs 300,- bis 6 000,-
NE des nichtoffentlichen Verkehrs 300,- bis 6 000,-
Sonstige Prufungen und Genehmigungen von 200,- bis 4 000,-
Eisenbahnen

Zulassung von Abweichungen von der 300,- bis 1 000,-

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)/
ESBO und der VO uber den Bau und Betrieb
von Anschlussbahnen (BOA) sowie
Anordnungen aus Grinden der
Betriebssicherheit und Genehmigungen
Sonstige Gebiihren

Anliegerrecht

Erteilung einer Anliegerbescheinigung 18,- bis 80,-
(ErschlieBungsbeitrag, Kanalbeitrag, usw.)
Genehmigung von Antragen auf Ablésung Gebuhrenfrei

von Kanal- und ErschlielSungsgebihren
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Anlage 2
(zu§2)

Tabelle der durchschnittlichen Baukostenwerte je m3 Brutto-Rauminhalt
- Bezugsjahr 2005 = 100 -
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Gebaudeartl_) Baukostenwert
EURO/m3

Wohngebaude (ohne Wohnheime) 249, -
BlUrogebaude 352,-
Landwirtschaftliche Betriebsgebaude 100,-
Gewerbliche Betriebsgebaude
Gewerbliche Betriebsgebaude? (soweit nicht nach 4.2) 136,
Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebaude, Tennishallen,
einfache Sporthallen, soweit sie eingeschossig sind, bis
zu 50 000 m? Brutto-Rauminhalt
4.2.1 mit nicht geringen Einbauten 110,-
4.2.2 ohne oder mit geringen Einbauten
4221 bis zu 2 000 m3 Brutto-Rauminhalt

77,-

sonstige Bauart 66,-

4.2.2.2 der 2 000 m?3 Gbersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5 000
3

e

N

m
66,-
sonstige Bauart 53,-
4.2.2.3 der 5 000 m? Uibersteigende Brutto-Rauminhalt bis
50 000 m3
53,-
sonstige Bauart 43,-

Seite 63 von 64



FuRnoten

1)

2)

Bei Gebauden mit gemischter Nutzung sind fir die Gebaudeteile mit verschiedenen
Nutzungen die Baukosten anteilig unter Zugrundelegung des jeweils maf3geblichen
Baukostenwertes zu ermitteln, soweit Nutzungsarten nicht nur Nebenzwecken
dienen.

Die unter 4.1 angegebenen Werte bertcksichtigen nur Flachgriindungen mit Streifen-
oder Einzelfundamenten. Mehrkosten fur andere Grindungen sind gesondert zu
ermitteln. Dies gilt auch fur AuBenwandverkleidungen, fir die ein
Standsicherheitsnachweis gefiihrt werden muss.

Seite 64 von 64



	Kostenverordnung Bau (BauKostV)
	§ 1 Kosten
	§ 2 Berechnung von Gebühren nach den Baukosten
	§ 3 Übergangsvorschrift
	§ 4 Verordnungsermächtigung an den Senator für Bau, Umwelt und Verkehr
	§ 5 In-Kraft-Treten
	Anlage 1
	Anlage 2
	Fußnoten



